
Bundesamt für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit

Antragsteller

Kommission

Verfahrensschema Freisetzung (Normalverfahren) nach GenTG und Richtlinie 2001/18/EG

Witting II 2.4

Antrag
Eingangsbestäti-
gung, ggf. 
Nachforderung

Antragsteller

BBA2

ZKBS2

zust. Landesbehörde

Einholung von Stel-
lungnahmen

ggf. Bitte
um Nachforderung

Öffentlichkeit Anhörung

Mitgliedstaaten

Übermittlung einer
Zusammenfassung
binnen 30 Tagen Weiter-

gabe der Bemerkungen

Gelegenheit
Abgabe von

zur
Bemerkungen. Genehmigungs- oder

Ablehnungsbescheid1

zust. Landesbehörde

Einhaltung der   
Genehmigungsauf-

lagen wird überwacht von der 

Bundesamt für Naturschutz

Robert-Koch-Institut

B.institut f. Risikobewertung

ggf. Bitte um 
Nachforderung

Herstellung von 
Benehmen

Bescheidung 
im Benehmen

Freisetzung Überwachung
der Freisetzung

Mitteilung über die
Freisetzung

Weitergabe
der Mitteilung

1 Bescheidung binnen 90 Tagen nach Antragseingang;
dabei Fristlaufhemmung bei Nachforderungen und 
(max. 30 Tage) bei Öffentlichkeitsbeteiligung.

Information

2 Biologische Bundesanstalt 
für Land- und Forstwirtschaft 

ggf. Friedrich-Loeffler-Inst.

3 Zentrale Kommission für 
die Biologische Sicherheit 


